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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion der Sozialdemokratin Aeppli (ZH)
für die Verwahrung von Gewalttätern mit schweren Persönlichkeitsstörungen fand
auch im Ständerat ungeteilte Zustimmung. Die Absicht eines Mitglieds der Jungen SVP
des Kantons Bern, eine Volksinitiative für die Wiedereinführung der Todesstrafe zu
lancieren, erzeugte zwar grosses Aufsehen in den Medien, verlief aber im Sande. Die
Leitung der Berner SVP hatte für den Fall der Lancierung mit einem Parteiausschluss
gedroht. 1

MOTION
DATUM: 02.10.1997
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Die Flucht des in der neuenburgischen Strafanstalt Bellevue verwahrten
Sexualstraftäters Jean-Louis B. im Zuge eines begleiteten Ausgangs am 27.6.2011
provozierte eine Motion Rickli (svp, ZH), die eine Änderung des StGB fordert, nach
welcher Hafturlaube und Ausgänge für alle Verwahrten ausgeschlossen sind. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da Vollzugsöffnungen für die
Erstellung von Prognosen über die Gemeingefährlichkeit von Tätern unerlässlich seien.
Rickli hat zusätzlich zusammen mit dem Sekretariat der SVP-Schweiz einen
Mustervorstoss verfasst, der an die SVP-Fraktion in sämtlichen Kantonsparlamenten
gehen wird. Darin wird die jeweilige Regierung aufgefordert, einen Bericht über die
Zuständigkeiten bei der Gewährung von Ausgängen zu erstellen und Ausgänge im
geschlossenen Vollzug zu streichen. In Reaktion auf den Fall Jean-Louis B. hatte der
Kanton Bern vorläufig sämtliche begleiteten Ausgänge und Urlaube für
Gemeingefährliche gestrichen. 3

MOTION
DATUM: 12.09.2011
NADJA ACKERMANN

Als Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Beamte,
seien es Polizistinnen und Polizisten, Beamte in Sozialdiensten oder bei
Betreibungsämtern, reichte der Kanton Bern im Oktober 2016 eine Standesinitiative
ein, mit der er bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zwingend eine
Freiheitsstrafe forderte. Im Januar 2017 bzw. im Februar 2018 gaben die
Rechtskommissionen beider Räte der Standesinitiative Folge. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
KARIN FRICK

Im Frühjahr 2020 verlängerte der Ständerat die Frist für die Berner Standesinitiative
mit der Forderung nach einer zwingenden Freiheitsstrafe bei Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte um zwei Jahre. Über den einschlägigen Strafrahmen
könne das Parlament im Zuge der laufenden Strafrahmenharmonisierung entscheiden,
deren Verabschiedung deshalb abgewartet werden solle, begründete die zuständige
Rechtskommission das Vorgehen. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK
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Grundrechte

Die 2007 eingereichten Standesinitiativen von Bern (07.300) und Basel-Stadt (07.310),
welche beide die Unterzeichnung und Ratifizierung der Menschenhandelskonvention
des Europarates forderten, wurden abgeschrieben, da die Konvention bereits 2008
unterzeichnet worden war. Das Übereinkommen bezweckt die Bekämpfung aller
Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene. Die Schweiz
erfüllt weitgehend die Anforderungen der Konvention, nur bezüglich des
ausserprozessualen Zeugenschutzes besteht Handlungsbedarf. Der Bundesrat plant
deshalb die Schaffung einer nationalen Zeugenschutzstelle. Jährlich werden
voraussichtlich zehn bis fünfzehn Personen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen
werden. Zum Einsatz kommt das Programm ausschliesslich dort, wo die Zeugenaussage
wesentlich dazu beiträgt, Delikte der Schwerstkriminalität aufzuklären. Der Bundesrat
rechnet mit Kosten von 150‘000 Franken pro Fall. Das Parlament ermächtigte den
Bundesrat zur Ratifizierung der Konvention und stimmte dem Gesetzesentwurf über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) zu. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7

Öffentliche Ordnung

Das 1990 vom Basler Volk gutgeheissene Vermummungsverbot für Demonstranten ist
vom Bundesgericht als zulässig anerkannt worden. Dagegen eingereichte
staatsrechtliche Beschwerden wurden abgelehnt, insbesondere mit der Begründung,
dass das Gesetz Ausnahmen zulasse, wenn diese — wie etwa bei einem Strassentheater
— sinnvoll seien. Auch die Parlamente der Kantone Bern und Zürich hatten sich mit
dieser Frage zu befassen. Der bernische Grosse Rat lehnte mit knappem Mehr einen
Vorstoss für die Einführung eines entsprechenden Gesetzes ab. Mit dem Argument,
dieses Verbot wäre in der Praxis schwer durchzusetzen, hatte sich auch die Regierung
dagegen ausgesprochen. In Zürich überwies der Kantonsrat hingegen mit Zustimmung
der Regierung ein SVP-Postulat für die Einführung eines Vermummungsverbots. Die
Auto-Partei reichte im Kanton Zürich auch eine Volksinitiative für ein solches Verbot
ein. In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (cvp, ZG) erklärte der Bundesrat, dass
er nach wie vor nicht die Absicht habe, ein Vermummungsverbot auf nationaler Ebene
zu beantragen. 8

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Nachdem der bernische Grosse Rat im Vorjahr einen Vorstoss für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen knapp verworfen hatte, reichte nun ein aus
Politikern der SVP, der FDP, der SD und der EDU gebildetes Komitee eine
entsprechende Volksinitiative ein. Das bernische Stadtparlament lehnte ein Postulat
der FDP für ein Vermummungsverbot ab. Ebenfalls negativ äusserte sich die Zürcher
Kantonsregierung zu einer im Vorjahr eingereichten Volksinitiative der AP. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Die Anschläge gegen bernische Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit
dem Jura-Konflikt setzten sich zu Jahresbeginn fort, fanden dann aber ein abruptes
Ende. Am frühen Morgen des 7. Januars kam es zu einem Bomben-Attentat auf das Haus
des antiseparatistischen Berner Grossrats Houriet (fdp) in Courtelary. In der gleichen
Nacht explodierte in der Berner Altstadt in einem parkierten Auto eine Bombe, wobei
der offenbar mit der Manipulation des Sprengstoffs beschäftigte Wageninsasse ums
Leben kam. Beim Verunfallten handelte es sich um einen jungen, der autonomistischen
Gruppe Bélier angehörenden Aktivisten. Die Bundesanwaltschaft verhaftete im Laufe
der anschliessenden Untersuchung zwei Mitglieder des Béliers und entdeckte nicht
zuletzt dank deren Geständnissen mehrere Sprengstoffdepots in den Freibergen (JU)
sowie Pläne für weitere Anschläge. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.01.1993
HANS HIRTER
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Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,
ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Insgesamt kam es im Berichtsjahr zu 24 Grosskundgebungen mit 1'000 und mehr
Beteiligten (1995: 25). Davon fanden je fünf in Bern resp. Zürich statt, vier in Genf und
drei in Lausanne. Deutlich abgenommen haben die von Ausländern durchgeführten
grossen Manifestationen gegen die Zustände in ihren Heimatländern (vier), welche im
Vorjahr noch mehr als die Hälfte aller Grosskundgebungen ausgemacht hatten. Am
aktivsten waren 1996 die Angestellten des Bundes und der Kantone, welche zwölfmal an
grossen Protestveranstaltungen ihre Unzufriedenheit zeigten. Der Höhepunkt dieser
Mobilisierungswelle fand am 26. Oktober in Bern statt, wo rund 35'000 Angestellte des
öffentlichen Dienstes aus der ganzen Schweiz gegen Spar- und Abbaumassnahmen
demonstrierten. Es handelte sich dabei um die grösste Kundgebung seit 1982
(Friedensdemonstration in Bern mit rund 50'000 Beteiligten). Auch bei den beiden
nächstgrössten Manifestationen des Berichtsjahres standen Sparmassnahmen und
Angst um den Arbeitsplatz im Vordergrund: an einer Bauerndemonstration in Bern
nahmen 15'000 Personen teil, und an einem Protestmarsch gegen die Schliessung der
Brauerei Cardinal in Freiburg zählte man 10'000 Unzufriedene.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, nicht
erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden:
Bern: 8'000/Kosovo-Albaner, 8'000/Tamilen gegen Ausschaffung, 7'000/SBB-
Angestellte gegen Lohnabbau, 15'000/Bauern, 35'000/Angestellte des öffentlichen
Dienstes;
Zürich: 1'000/Tamilen, 2'000/gegen Polizeieinsatz bei 1. Mai-Demo,
2'000/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen, 7'000/Studierende und Mittelschüler
gegen Sparmassnahmen, 1'500/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen;
Genf: 8'000/Tamilen, 7'000 und 5'000/Staatspersonal gegen Sparmassnahmen,
1'500/Rentner gegen Rentenkürzung;
Lausanne: 2'000, 2'000 und 3'000/Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen
Sparmassnahmen;
Freiburg: 10'000/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal;
Basel: 3'000/Gewerkschafter Chemie;
Matran (FR): 2'500/Landwirte;
Schaffhausen: 1'500/gegen Gewalt an Kindern;
Lugano: 1'500/für autonomes Jugendzentrum;
Rheinfelden (AG): 1'500/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal in Freiburg;
Solothurn: 1'500/Lehrer gegen Sparmassnahmen. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Im Kanton Bern stimmte das Volk über eine 1994 eingereichte Volksinitiative für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen ab. Obwohl sich Regierung und Parlament
dagegen ausgesprochen hatten, wurde das von der SVP, der FDP, der FP, den SD und
der EDU unterstützte Begehren mit einem Ja-Stimmenanteil von 52 Prozent
angenommen. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.06.1998
HANS HIRTER

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 14

Wenn es bei über das Internet organisierten Demonstrationen – wie «Tanz dich frei»
2013 –  zu Sachbeschädigungen und Ausschreitungen kommt, steht die Polizei vor dem
Problem, dass die Urheber nur schwer zu fassen sind. Um diesem Problem abzuhelfen,
forderte eine Standesinitiative des Kantons Bern, dass die Anonymität von
Organisatoren, die über das Internet zu unbewilligten Demonstrationen und
Grossanlässen aufrufen, aufgehoben würde. Durch eine gerichtliche Anordnung soll den
Polizeibehörden die IT-Adresse der Organisatoren bekannt gegeben werden. Die
dadurch ermöglichte Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisatoren dient der
präventiven Gefahrenminimierung. Der Ständerat gab der Initiative zwar keine Folge,
unterstützte jedoch mit 31 zu 8 Stimmen ein ähnliches Postulat seiner
Sicherheitskommission (Po. 14.3672). Dieses beauftragt den Bundesrat bis Mitte 2015
mit der Ausarbeitung eines Berichts zu allfälligen Umsetzungsmöglichkeiten der
Standesinitiative. Ein Ordnungsantrag Rechsteiner (sp, SG) für die Rückweisung des
Geschäfts an die Kommission fand keine Mehrheit. Der Bundesrat selbst hatte das
Postulat abgelehnt. Da der Aufruf zu solchen Events an sich noch keinen
Straftatbestand darstelle, würde bei der Bekanntgabe der Adressen das
Verhältnismässigkeitsprinzip nicht gewahrt. Zudem wollte der Bundesrat zuerst die
Beratungen des BÜPF und des Nachrichtendienstgesetzes abwarten. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Ständerat im Jahr 2014 die Standesinitiative des Kantons Bern zur
Aufhebung der Anonymität von Organisatoren von Demonstrationen und
Grossveranstaltungen abgelehnt hatte, gab ihr im März 2016 auch der Nationalrat auf
Antrag seiner sicherheitspolitischen Kommission keine Folge. Die Kommission und der
Rat waren der Ansicht, dass die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit in
die Polizeihoheit der Kantone falle, weshalb in diesem Bereich die Kantone
gesetzgeberisch tätig werden müssten, sollten sie dies als nötig erachten. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Verbesserte Ermittlungsverfahren versprach man sich im Berichtsjahr auch von DNA-
Profil-Datenbanken. Mit den damit möglichen Analysen können biologische
Täterspuren (Blut, Speichel, Hautteilchen, Haare etc.) eindeutig einer Person
zugeordnet werden. Eine vom EJPD im Einvernehmen mit den kantonalen
Polizeidirektoren eingesetzte Expertenkommission empfahl, eine solche Datenbank
zentral beim Bund einzurichten. Da es sich bei diesem „genetischen Fingerabdruck“,
der allerdings keine Informationen über die Gene an sich enthält, um besonders
schützenswerte Daten handelt, würde die Datenbank einer gesetzlichen Grundlage
bedürfen. In ersten Kommentaren in den Medien wurde die Nützlichkeit derartiger
Analysen bei der Aufklärung und Verhinderung von schweren Verbrechen durch
Wiederholungstäter hervorgestrichen, gleichzeitig aber heftige Kritik am Vorschlag der
Experten vorgebracht, möglichst alle erkennungsdienstlich behandelten Personen darin
zu erfassen. Nationalrat Widmer (sp, LU) reichte eine Motion ein, in welcher er
rechtliche Grundlagen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Insbesondere
sollen DNA-Profile von Personen, die sich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung
als unschuldig erwiesen haben, wieder gelöscht werden. Der Kanton Bern, welcher
bereits über eine DNA-Profil-Sammlung verfügt, möchte allerdings nicht auf eine
bundesweite Regelung warten. Seine Regierung gab einen Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung, der jedoch als datenschützerisch ungenügend kritisiert wurde. 17
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Polizei

Immer wieder berichtete die Presse im Jahr 2016 von der vermehrten Gewalt gegen
Polizistinnen und Polizisten und der zunehmenden Brutalität der Angriffe. Waren im
Jahr 2000 noch knapp 800 Anzeigen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte eingegangen, verzeichnete die Kriminalstatistik 2015 deren 2800 – mehr als
dreimal so viele wie zu Beginn des Jahrtausends. Der Verband Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB) sowie verschiedene Kantons- und Stadtpolizeien monierten
abnehmenden Respekt und zunehmende Rücksichtslosigkeit gegenüber den Beamten.
Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren stark verschlimmert, konstatierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann gegenüber dem Tages-Anzeiger, und dennoch
stosse man bei der Politik auf «taube Ohren». Zusammen mit dem Tessiner Verein
«Amici delle Forze di Polizia Svizzere» und dem Verband der Tessiner
Kommunalpolizeien lancierte der VSPB deshalb eine Online-Petition mit der Forderung
nach schärferen Strafen bei Gewalt gegen die Polizei. Damit wollte er den Druck auf
die Politik erhöhen, denn durch deren bisherige Untätigkeit – eine Petition des VSPB
aus dem Jahr 2010 sowie mehrere Standesinitiativen (VD: Kt.Iv. 11.312; GE: Kt.Iv. 12.306;
TI: Kt.Iv. 14.301) waren im Parlament noch pendent – fühlten sich die Polizeibeamten
nicht mehr ernst genommen, so Hofmann. Besonders betroffen seien die
Ordnungskräfte in den Städten, wo sie – vor allem in Zürich und Bern – immer wieder
ins Visier der linksextremen Szene gelangten oder im Rahmen von emotionsgeladenen
Sportveranstaltungen mit Hooligans zu tun hätten. Doch auch einzelne, «schlecht
gelaunte Mitmenschen» würden etwa im Rahmen von Personenkontrollen vermehrt
ausfällig oder sogar gewalttätig, schilderte das St. Galler Tagblatt. Die Präsidentin des
VSPB, Johanna Bundi Ryser, bezeichnete die Situation in derselben Zeitung als
«alarmierend». Eine Gesetzesverschärfung allein löse das Problem zwar nicht, aber die
jetzige Strafpraxis sei «inakzeptabel»; Gewalt dürfe für Polizistinnen und Polizisten kein
Berufsrisiko sein. Von einem höheren Strafmass erhoffte sie sich vor allem eine
abschreckende Wirkung.
Politische Unterstützung erhielt das Anliegen schliesslich von den beiden Nationalräten
Bernhard Guhl (bdp, AG) und Marco Romano (cvp, TI) sowie Nationalrätin Sylvia
Flückiger-Bäni (svp, AG). Während die Aargauer SVP-Vertreterin eine entsprechende
Motion einreichte, setzten Romano und Guhl auf parlamentarische Initiativen. Guhl
versprach zudem als Präsident der parlamentarischen Gruppe für Polizei- und
Sicherheitsfragen, die Parlamentsangehörigen für das Thema sensibilisieren zu wollen.
Auch in den Kantonsparlamenten, wo gemäss NZZ «die Klagen der Beamten unmittelbar
vernommen werden», wurde das Thema debattiert. So legte etwa der Kanton Bern eine
weitere Standesinitiative (Kt.Iv. 16.317) für die Verschärfung der Strafen nach. 18
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In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 19
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Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 20
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